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24 

 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung vom 08.04.2014 
------------------------------------------------- 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
02.04.2014 die 8. Änderung des Bebauungsplanes 35 
- Lenzenfeldchen - gemäß § 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung 
als Satzung beschlossen. 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Eschweiler. Die Ab-
grenzung ergibt sich aus dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 

Entsprechend § 10 BauGB liegt die 8. Änderung des 
Bebauungsplanes 35 - Lenzenfeldchen - als Satzung 
mit der Begründung sowie der zusammenfassenden 
Erklärung ab sofort in der Abteilung für Planung und 
Entwicklung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, 
Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 
447a, dauernd während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme bereit. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 8. Änderung des 
Bebauungsplanes 35 - Lenzenfeldchen - in Kraft. 

Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der 8. Änderung des Bebauungs-
planes 35 - Lenzenfeldchen - schriftlich gegenüber 

der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, 08.04.2014 

 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

 
Bekanntmachung 

 
vom 08.04.2014 

 
------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 27.03.2014 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplans 123 
– Maarfeld – gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB sowie die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an dieser Bauleitpla-
nung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 der 
Satzung über die Bürgerbeteiligung der Stadt Eschweiler 
beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt  im Ortsteil Bergrath. Die Abgrenzung 
ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt. 
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(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird die be-
absichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 28.04. bis 09.05.2014 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt. 
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
  
Die vorstehenden Beschlüsse für die in der Aufstel-
lung befindliche 2. Änderung des Bebauungsplanes 
123 - Maarfeld - werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

  
b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die 

sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 08.04.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung vom 08.04.2014 
------------------------------------------------- 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
02.04.2014 den Bebauungsplan 198 - Südlich Grüne-
waldstraße - gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. 
m. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der 
zurzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt am Rand der Eschweiler Innenstadt 
etwa 600 m nördlich des Bushofs. Die Abgrenzung ergibt 
sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenaus-
schnitt. 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der Bebauungsplan 198 – 
Südlich Grünewaldstraße - als Satzung mit der Begrün-
dung ab sofort in der Abteilung für Planung und Entwick-
lung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, dauernd 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 198 - 
Südlich Grünewaldstraße - in Kraft. 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
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sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes 198 - Südlich Grünewaldstraße 
- schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 08.04.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung vom 08.04.2014 
------------------------------------------------- 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
02.04.2014 die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
263 - Ringofengelände - gemäß § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zurzeit gel-
tenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fas-
sung als Satzung beschlossen. 
 

Das Plangebiet umfasst einen ca. 2,9 ha großen Bereich 
im Stadtteil Stich. Die Abgrenzung ergibt sich aus dem 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Entsprechend § 10 BauGB liegt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 263 - Ringofengelände - als Satzung 
mit der Begründung ab sofort in der Abteilung für Planung 
und Entwicklung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, 
Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, 
dauernd während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 263 - Ringofengelände - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 
BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 263 - Ringofengelände- schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
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Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 08.04.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 

vom 08.04.2014 
 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
27.03.2014 die Aufstellung des Bebauungsplans 275 
– Ackerstraße – gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit gel-
tenden Fassung im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an 
dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 4 der Satzung über die Bürgerbetei-
ligung der Stadt Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt  im Ortsteil Kinzweiler. Die Ab-
grenzung ergibt sich aus dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt. 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird die beabsichtigte 
Planung in der Zeit  

 
vom 28.04. bis 09.05.2014 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. 
Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer 
448-451, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgestellt. 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu informieren, sich 
dazu mündlich oder schriftlich zu äußern und die Planung 
mit den zuständigen Dienstkräften zu erörtern.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
  
Die vorstehenden Beschlüsse für den in der Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 275 - Ackerstraße - werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

  
b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die 

sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 08.04.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 

vom 08.04.2014 
 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 27.03.2014 
die Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungs-
planes – Ackerstraße - gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB sowie die früh-
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zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an dieser Bau-
leitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung 
mit § 4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung der 
Stadt Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Kinzweiler. Die Ab-
grenzung ergibt sich aus dem nachstehend abge-
druckten Kartenausschnitt. 
 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird die be-
absichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 28.04. bis 09.05.2014 

 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-
Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich 
vor Zimmer 448-451, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgestellt. 
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über die anstehende Planung, insbeson-
dere ihre Ziele, Zwecke und Auswirkungen, zu infor-
mieren, sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern 
und die Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu 
erörtern.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
  
Die vorstehenden Beschlüsse für die in der Aufstel-
lung befindliche 10. Änderung des Flächennutzungs-
planes - Ackerstraße - werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die 
sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 08.04.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 

über die Ausnahmen von Regelungen des Lan-
desimmissionsschutzgesetzes 

anlässlich der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2014 

 
 
Aufgrund des § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz 
– OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV NRW S. 528) in Verbindung mit §§ 9 Abs. 
3 und 10 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverun-
reinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwir-
kungen (Landes-Immissionsschutzgesetzes – LImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.1975 
(GV NW S. 232) in den jeweils geltenden Fassungen wird 
von der Stadt Eschweiler als örtliche Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates vom 02. April 2014 für das 
Gebiet der Stadt Eschweiler folgende Verordnung erlas-
sen: 
 
 
§ 1 
Ausnahmen 

 
(1) Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe 
(22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) zu stören geeignet sind, werden 
gem. § 9 und § 10 LImSchG NRW folgende Ausnahmen 
für das gesamte Stadtgebiet zugelassen:   
 

für die Abende bzw. Nächte, an denen Fußball-
spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasi-
lien mit Beteiligung der deutschen Nationalmann-
schaft ganz oder teilweise nach 22.00 Uhr ausge-
tragen werden, bis ½ Stunde nach Abpfiff. 

 
Danach sind alle weiteren Störungen zu unterlassen.  
 
Ausnahmen vom Schutz der Nachtruhe anlässlich der 
Übertragungen von anderen Spielen der Fußballweltmeis-
terschaft für näher bestimmte Örtlichkeiten sind gesondert 
zu beantragen. 
 
Die Beeinträchtigungen sind auf ein Mindestmaß zu be-
schränken.  
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(2) Zum in Abs. 1 Satz 1 genannten Zweck dürfen in 
dieser Zeit im Außenbereich Fernseh- und Radiogerä-
te zum Empfang der Fußballspiele in angemessener 
Lautstärke betrieben werden.  
 
(3) Zum in Abs. 1 Satz 1 genannten Zweck darf die 
Außengastronomie für den gleichen Zeitraum über 
24.00 Uhr hinaus geöffnet bleiben. Betreiber und 
Gäste haben in besonderer Weise auf die umliegen-
den Anwohner Rücksicht zu nehmen. 
 
(4) Der Gebrauch sämtlicher zur Lärmerzeugung 
geeigneter Geräte, insbesondere von Luftdruckfanfa-
ren und Vuvuzelas, ist nicht gestattet.  
 
(5) Die Ausnahmeregelungen gelten nicht für Rah-
menprogramme, für die jeweils eine antragsabhängi-
ge Einzelfallprüfung durchzuführen ist. 
 
§ 2 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten Vor-
schriften können mit einer Geldbuße geahndet wer-
den. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach § 17 
Abs. 3 LImschG. 
 
§ 3 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung tritt 
eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft. Diese 
Verordnung tritt am 16.07.2014 außer Kraft.  
 
___________________________________________ 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
 
Eschweiler, den 04.04.2014             
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 


